
Anlage 1 

 

Kriterien seit 1998 

Zu ehren sind Sportler, die den 

 1. Platz bei einer Kreismeisterschaft (auch Mannschaften in der jeweils höchsten 
Spielklasse auf Kreisebene), gilt nur für Sportler in den Schüler- und Jugendklassen 

  1. - 3. Platz bei Bezirksmeisterschaften (auch Mannschaften in der jeweils höchsten 
Spielklasse auf Bezirksebene) 

  1. - 8. Platz bei Landesmeisterschaften (auch Mannschaften in der jeweils höchsten 
Spielklasse auf Landesebene) 

  1. - 16. Platz bei Deutschen Meisterschaften (auch Mannschaften in der jeweils 
höchsten Spielklasse auf Bundesebene) 
belegt haben. 
 
 

Mögliche Kriterien 

 
Zu ehren sind Sportlerinnen und Sportler, die den 
 

 1.- 2. Platz bei Bezirksmeisterschaften (auch Mannschaften in der jeweils höchsten 
Spielklasse auf Bezirksebene)  

 1.- 6. Platz bei Landesmeisterschaften (auch Mannschaften in der jeweils höchsten 
Spielklasse auf Landesebene) 

 1.- 10. Platz bei Deutschen Meisterschaften (auch Mannschaften in der jeweils 
höchsten Spielklasse auf Bundesebene) 
 
belegt haben, sofern es sich bei der jeweiligen Meisterschaft um mindestens die 
zweite Leistungsstufe handelt oder eine Qualifikation vorangegangen ist. Es gilt 
jeweils auch die Jugendmeisterschaft. Weiter müssen am jeweiligen Wettkampf 
mindestens drei Sportlerinnen/Sportler oder Teams teilgenommen haben.  
 
Beispiel: Wenn es in der Sportart Kreismeisterschaften gibt, dann werden 
Sportlerinnen und Sportler der Bezirksmeisterschaften geehrt. Andernfalls fallen die 
Sportlerinnen und Sportler nicht unter die oben genannten Kriterien für zu ehrende 
Sportlerinnen und Sportler.  
 
Die zu ehrenden Sportlerinnen und Sportler müssen ihren Wohnsitz in der 
Samtgemeinde Gellersen haben beziehungsweise Mitglied in einem der Gellerser 
Sportvereine sein. 
 
Besondere und herausragende sportliche Leistungen, die nicht unter die Kriterien 
fallen, können trotzdem durch die Samtgemeinde Gellersen geehrt werden. Über die 
Ehrungen außerhalb der Kriterien entscheidet der Samtgemeindebürgermeister.  
 
Als Auszeichnung werden eine Urkunde und eine Medaille ausgehändigt.  
Grundsätzlich wird die Ehrung der Sportlerinnen und Sportler im Rahmen einer 
abgestimmten Sportveranstaltung der Vereine, wie „Tag des Sports“ oder eines 
„Sportfestes“ durchgeführt.  


